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Zoll- und Sieuer-Sech n il'ches.
L er Bundesrath hat in seiner Sitzung vom 30 .Juni d. 

I. beschlossen, daß die obersten Lnndes-Finanzbehörden ermächtigt 
werden, für westindischen Honig Privat-Transitlager ohne 
amtlichen Mitverschluß zuzulassen, wenn ein Verkehrsbedürfniß 
anzuerkennen ist.

In derselben Sitzung wurde beschlossen, im letzten Satz 
von Ziffer 1 der unterm I I. April 1883 genehniigten Be­
stimmungen, betreff, die Ermittlung des zollpflichtigen Ge­
wichts von in Gisenbahnwagenladnngen eingehenden Massen­
gütern hinter dem Worte „Schwere" einzuschalten: „oder son­
stiger besonderer Umstände."

In der Sitzung vom 7. Juli c. wurde beschlossen:
1. In dem amtlichen Waarenverzeichniß zum Zolltarif 

a) den Artikel „Gigarrenkistenbretter",
3) bei dem Artikel „Fonrniere" am Schluß der zuge­

hörigen Anmerkung den Hinweis „(Siehe dagegen 
Gigarrenkistenbretter)" zu streichen,

2. Diese Aenderung des amtlichen Waarenverzeichnisses mit 
dem 1. August d. I. in Kraft treten zu lassen;

ferner: daß für die Zeit vom 1. Juli bis 30. Septem­
ber d. I. für Branntwein, welcher aus dem Ge­
biete der Branntweinstenergeineiilschast in das Gebiet 
eines nicht zu dieser Gemeinschaft gehörenden Bundes­
staates ausgeführt und hier zu gewerblichen Zwecken 
einschließlich der Essigbereitnng verwendet wird, eine 
Steuerrückvergütung von 48,03 Mk. für das 
Hektoliter reinen Alkohols aus der Reichskasse zu ge­
währen ist. Diese erhöhte Rückvergütung tritt jedoch unr­
ein, sofern die Lnndesbehörden den Nachweis als erbracht 
erachten, daß die betreffenden Branntweinmengen dem Ge- 
werbtreibenden znr Aufrechterhaltung des regelmäßigen 
Umfanges seines Geschäftsbetriebes nothwendig sind, so- 
ferne außerdem der Branntwein am Bestimmungsorte vor­
schriftsmäßig denatnrirt wird nnd soserne endlich über die 
vorbezeichneten Boranssetznngen auf der Anssnhranmeldnng 
eine steneramtliche Bescheinigung ertheilt wird;

ferner: daß die zur Zeit laufenden B r annt w e i n st euer- 
kredite um drei Monate zu verlängern sind, wenn 
der Kreditnehmer einen bez. Antrag bis zum Fälligkeits­
termine einschließlich stellt;

endlich: in Bezug auf die Statistik der Zncker- 
Produetion und -Besteuerung das folgende:

1) Die in Ziffer 18 der Aussührnngsbestimmnngen zu dem 
Gesetz vom 1. Juni 1886, die Besteuerung des Zuckers 
betreffend (Bnndesrathsbeschluß vom 17. Juli 188«!, 
Central-Blatt S. 233), enthaltenen Vorschriften bezüg­
lich der statistischen Nachweisnngen über die Rübenzncker- 
Prodnckion n. s. w. für das Betriebsjahr 1886,87 
finden auch für das Betriebsjahr 1. August 1887 bis 
31. Juli 1888 entsprechende Anwendung, jedoch mit 
folgenden Abänderungen der Iormnlnre:
а. In Muster I. Anleitung Ziffer 3 Absatz 1 nnd in 

Muster 2. Anleitung Ziffer 1 Absatz 1 ist statt „in 
öffentlichen Niederlagen für unverzollte Gegenstände 
oder Hund) in Privattransitlagern unter amtlichem 
Mitverschluß" zu setzen:

„in öffentlichen Niederlagen oder Privatniederlagen 
unter amtlichem Mitverschluß."

Desgleichen ist in der Ueberschrist des Musters 2. 
das Wort „Privattransitlagern" zu ersetzen durch 

„Privatniederlagen."
б. In Muster 2. Anleitung Ziffer 1 ist als dritter 

Absatz hinzuzufügen:
„Sollte inländischer Zucker mit der Maßgabe 
niedergelegt sein, daß bei der Entnahme in den 
freien Verkehr der Gingangszoll zu entrichten 
ist, so sind die betreffenden Mengen in den 
Spalten 7 bis 10 nur unter der tzinie nachzu­
weisen."

2) An die Stelle der bisher von den Steuerbehörden aus­
gestellten Uebersichten über die Prodnction von Stärke- 
zucker (Nummer 7 der im Bnndesrathsbeschluß vom


